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DStGB setzt sich für mehr Sicherheit in 
Kommunen ein – Bündnis zwischen Bund und 
Ländern notwendig 
 
Angesichts erhöhter Terrorgefahr und der weiter anwachsenden All-
tagskriminalität sind immer mehr Menschen zunehmend verunsichert 
und beginnen zu zweifeln, ob der Staat ihre Sicherheit ausreichend 
gewährleisten kann. Angst, Radikalisierungen und sogar die Aufstel-
lung von Bürgerwehren sind die Folge. „Das dürfen wir nicht hinneh-
men, der Staat muss seine Handlungsfähigkeit zeigen, die Bürgerin-
nen und Bürger besser schützen und die Sicherheitsstrukturen stär-
ken“, sagte der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebun-
des, Roland Schäfer, Bürgermeister der Stadt Bergkamen im An-
schluss an die Hauptausschusssitzung des kommunalen Spitzenver-
bandes heute in Norderstedt. Neben der Flüchtlingspolitik stand das 
Thema Innere Sicherheit im Mittelpunkt der DStGB-
Jahresversammlung.  
 
Der DStGB fordert ein Bündnis für mehr Sicherheit zwischen Bund 
und Ländern, das die Kommunen bei dieser wichtigen Aufgabe unter-
stützen. Dazu gehören:  
 
-   Mehr sichtbare Polizeipräsenz in der Öffentlichkeit 

Den „Schutzmann an der Ecke“ und den Streife gehenden Polizis-
ten gibt es nur noch selten. Diese Entwicklung muss umgekehrt 
werden. Die Polizei ist und bleibt für die Bekämpfung der Kriminali-
tät zuständig und muss unmittelbar und sichtbar einschreiten.  
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-   Bundesweites Konzept gegen zunehmende  
Wohnungseinbruchsdiebstähle 
Nach wie vor ist die Zahl der Wohnungseinbrüche viel zu hoch 
(2015 über 150 000 Fälle) und verunsichert die Menschen. Gerade 
in von Einbrüchen besonders betroffenen Gebieten muss die Sicht-
barkeit der Polizei erhöht und ausreichende Ermittler eingesetzt 
werden. Dazu wird eine Aufstockung der Polizeikräfte, insbesonde-
re bei den Ländern, unverzichtbar sein. 

 
-   Entlastung der Polizei von bürokratischen Aufgaben und  

größere Konzentration auf Strafverfolgung und Straftatenver-
hinderung  
Die Polizei sollte von möglichst vielen bürokratischen Aufgaben 
entbunden werden, wie zum Beispiel der Begleitung von Schwer-
transporten oder den Geschwindigkeitsmessungen im Verkehr.  

 
-   Städtebauliche Kriminalprävention  

Durch eine städtebauliche Kriminalprävention kann das Entstehen 
von „Angsträumen“ und gefestigter Deliktsstrukturen verhindert 
werden, etwa durch entsprechende Beleuchtungskonzepte, die 
Einsehbarkeit von verborgenen Winkeln oder eine verstärkte Vi-
deoüberwachung. Landsberg und Manns forderten auch einen Ak-
tionsplan von Bund und Ländern gegen Hasskriminalität, Bedro-
hung und Angriffe auf Entscheidungsträger und Einsatzkräfte.  

 
-   Null-Toleranz des Staates gegenüber Bedrohungen von kom-

munalen Entscheidungsträgern  
Die Hasskriminalität in der politischen Auseinandersetzung in 
Deutschland nimmt dramatisch zu. Sie hat mit der Messerattacke 
auf die Kölner Oberbürgermeisterin einen traurigen Höhepunkt er-
reicht. Im Netz werden Schmährufe, Bedrohungen und Beleidigun-
gen veröffentlicht. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Ret-
tungskräfte werden teilweise angegriffen, beleidigt und verletzt. 
Bürgermeister und Landräte werden bedroht, ihre Familienangehö-
rigen drangsaliert und eingeschüchtert. Teilweise hat das schon zu 
Rücktritten geführt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden und 
wiederholten Bedrohung von kommunalen Entscheidungsträgern 
und deren Familienangehörigen hat der Deutsche Städte- und Ge-
meindebund die Einführung eines neuen Tatbestandes „Politi-
kerstalking“ als § 238a StGB vorgeschlagen. Kernaussage muss 
sein, dass das unbefugte Nachstellen von Amts- oder Mandatsträ-
ger oder von für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten, 
das geeignet ist, die Lebensführung des Betroffenen zu beeinträch-
tigen, mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft wird. 


